
Vorwort 

Die „Amtliche Liste der Seeschiffe der Bundesrepublik Deutschland mit Unter-
scheidungssignalen" ist ein Anhang zur amtlichen deutschen Ausgabe des am 1. Januar 
1934 in Kraft getretenen „Internationalen Signalbuches 1931". 

Die Unterscheidungssignale der Seeschiffe stimmen mit ihren Funkrufzeichen über-
ein und bestehen aus vier Buchstaben. Der erste oder die beiden ersten Buchstaben 
bezeichnen die Nationalität der Schiffe. Die Unterscheidungssignale der deutschen See-
schiffe beginnen sämtlich mit dem Buchstaben D. 

Auf Grund der Bestimmungen des am 1. Januar 1949 in Kraft getretenen Welt-
nachrichtenvertrages Atlantic City 1947 verfügt Deutschland, das bis dahin über alle 
Signalgruppen des Buchstabens D bestimmte, nur noch über die Signalgruppen DAAA 
bis DMZZ. Die übrigen Signalgruppen (DNAA bis DZZZ) sind anderen Staaten 
zugeteilt worden. 

Auf die Gebrauchsanweisung des „Internationalen Signalbuches 1931" Band I, 
Nr. 30,41 bis 43 und 135 sowie Band II Seite XVII wird hingewiesen. Im übrigen gelten 
die einschlägigen Bestimmungen der Gebrauchsanweisung jedes der beiden Bände. 
Die Buchstaben I und J kommen nebeneinander vor, ferner kann in einem Signal die 
gleiche Flagge (Buchstabe) mehrmals vorkommen, so daß die Hilfsstander des „Inter-
nationalen Signalbuches 1931", Fünfte Auflage, Seite XXIII (in älteren Ausgaben 
Band I, Seite XXVII) benutzt werden müssen (Gebrauchsanweisung „Internationales 
Signalbuch Band I, Nr. 79 bis 85"). 

Die „Amtliche Liste" enthält zwei durch ein blaues Blatt getrennte Teile. Der 
erste Teil besteht aus sechs Abschnitten: a) die Kauffahrteischiffe der Bundesrepublik 
Deutschland, b) die Rettungsboote der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiff-
brüchiger, c) die Boote des Zollgrenzschutzes, d) die Boote des Seegrenzschutzes im 
Bundesgrenzschutz, e) die Bundes- und Länderfahrzeuge, f) die Feuerschiffe. Die Schiffe 
sind nach der Reihenfolge ihrer Unterscheidungssignale und die Feuerschiffe nach ihrer 
geographischen Lage von Ost nach West aufgeführt. Der zweite Teil enthält die 
Kauffahrteischiffe in alphabetischer Reihenfolge ihrer Namen. Der erste Teil dient 
also zur Feststellung eines bestimmten Schiffes nach seinem Unterscheidungssignal, 
der zweite zur Auffindung des Unterscheidungssignals eines Schiffes. 

Das Unterscheidungssignal der mit Funk ausgerüsteten Kauffahrteischiffe (eigene 
Sende- oder Empfangsanlage, Sprechfunkanlage) ist in Schrägschrift (Kursiv) gesetzt. 
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Neben dem Namen der mit Wasserschallanlagen oder Punk ausgerüsteten Behörden-
fahrzeuge sind besondere Zeichen ihrer Bedeutung entsprechend aufgeführt. Die 
auf ihrer Position liegenden Feuerschiffe führen die für ihre geographische Lage in 
der geographischen Liste des „Internationalen Signalbuches" festgelegte Signal- und 
Funkgruppe. Beim Verlassen der Position führen die Feuerschiffe und die Reserve-
feuerschiffe ein ihnen besonders zugeteiltes Unterscheidungssignal. 

Die Zuteilung der Unterscheidungssignale erfolgt durch die zuständigen Seeschiffs-
registerbehörden. Jedem deutschen Kauffahrteischiff wird bei der Eintragung in das 
Seeschiffsregister das Unterscheidungssigna! zugeteilt und in seinem Schiffszertifikat 
vermerkt. Solange das Schiff unter deutscher Flagge fährt, behält es das ihm einmal 
zugeteilte Unterscheidungssigna! auch beim Wechsel seines Heimathafens, der Register-
behörde oder bei etwaiger Namensänderung. 

Diese Liste wird bis auf weiteres jährlich und ein Nachtrag hierzu in der zweiten 
Jahreshälfte herausgegeben. 

Für die Seeschiffe anderer Staaten, die das Internationale Signalbuch ebenfalls 
angenommen haben, sind ähnliche Listen vorhanden. 

Bonn, im Januar 1955. 


